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Kapitel 1

Einführung und Gang der Untersuchung

A. Problemaufriss

Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 und dem Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 dürften sie dem interessierten Bürger ein 
Begriff sein. Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
15. November 20231 sind sie in aller Munde. Die Rede ist von den sog. Sonderver
mögen.

Sondervermögen gehen auf eine lange Tradition zurück: Sie stellen ein Ergebnis 
der Fondswirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert dar.2 Bereits in der Weimarer Re
publik3 bediente man sich dieser haushaltsrechtlichen Gestaltungsform; dort fand 
der Begriff des Sondervermögens erstmals gesetzlichen Niederschlag im allgemei
nen Haushaltsrecht.4 Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurden und werden 
regelmäßig neue Sondervermögen errichtet – sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene.

Dabei ist zu beobachten, dass sich Sondervermögen gerade in Umbruch- und 
Krisenzeiten besonderer Beliebtheit erfreuen. Eine bedeutende Errichtungswelle auf 
Bundesebene lag etwa in der deutschen Wiedervereinigung begründet.5 Eine wei
tere Gründungswelle war mit Einsetzen der Finanzkrise im Jahr 20086 zu beob
achten. Diese Haushaltspraxis war maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Son
dervermögen des Bundes lange Zeit durch das Staatsschuldenrecht, namentlich 
durch Art. 115 Abs. 2 GG 19697, privilegiert wurden. Wenngleich diese Sonderre
gelung im Rahmen der Föderalismusreform II8 aus dem Verfassungstext getilgt 

1 BVerfG, Urt. v. 15.11. 2023, 2 BvF 1/22, NVwZ 2023, 1892 ff.
2 Gröpl, in: ders., BHO/LHO, § 8 Rn. 9; Mann, Fluthilfe, S. 38.
3 Vgl. etwa das G über Bergmannsiedlungen v. 10. 3. 1930 (RGBl. I S. 32), aufgehoben 

durch G v. 17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2531).
4 § 9 Nr. 3 Reichshaushaltsordnung (RHO) i. d. F. v. 31. 12. 1922 (RGBl. II 1923 S. 17).
5 Maier-Bledjian, Sondervermögen des Bundes, S. 13.
6 Maier-Bledjian, Sondervermögen des Bundes, S. 14.
7 Art. 115 Abs. 2 GG i. d. F. v. 12. 5. 1969 (BGBl. I S. 357) lautete: „Für Sondervermögen 

des Bundes können durch Bundesgesetz Ausnahmen von Absatz 1 zugelassen werden.“
8 G zur Änderung des GG (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) v. 29.7. 2009 

(BGBl. I S. 2248), in Kraft getreten am 1. 8.2009.



wurde, tat dies der zunehmenden Ausgabenauslagerung in Sondervermögen keinen 
Abbruch. Dies haben die Corona-Pandemie im Jahr 2021 und der Ausbruch des 
Ukrainekriegs im Jahr 2022 eindrücklich gezeigt.

Von politischer Seite werden Sondervermögen häufig als Retter in der Krise 
angepriesen. Sie scheinen ein sehr wirkungsvolles Mittel zu sein, um Haushalts
notlagen und ihren Auswirkungen angemessen zu begegnen.

In der juristischen Forschung steht man der zunehmenden Errichtung von Son
dervermögen deutlich argwöhnischer gegenüber. Die von Kritikern häufig als 
„Budgetflüchtlinge“9 bezeichneten Nebenhaushalte stehen in Konflikt mit dem 
parlamentarischen Budgetrecht und den Haushaltsgrundsätzen. Mittlerweile haben 
die zahlreichen vom Bundes- bzw. von den Landeshaushalten abgesonderten 
Haushaltssysteme ein kompliziertes Finanzgeflecht innerhalb der Staatssphäre ent
stehen lassen, das wachsende Belastungen und Gefahren für den öffentlichen Ge
samthaushalt mit sich bringt.10 Allein der Bund verfügte zum Ende des Jahres 2022 
über 29 Sondervermögen, deren finanzieller Umfang rund 869 Mrd. Euro betrug.11

Der weit überwiegende Teil dieser Sondervermögen war kreditfinanziert. Eine 
ähnliche Entwicklung war und ist auf Landesebene zu beobachten.

Darauf ist es zurückzuführen, dass Sondervermögen vermehrt zum Prüfungsge
genstand verfassungsgerichtlicher Entscheidungen werden.12 Auch das Bundesver
fassungsgericht musste sich im Jahr 2023 mit der Errichtung von Sondervermögen 
befassen – wenn auch nur am Rande.13

Parallel dazu findet die Dogmatik der Sondervermögen in Forschung und Lehre 
zunehmend Beachtung. Obwohl Sondervermögen auf eine jahrzehntelange Tradi
tion zurückblicken und bis heute ausgiebig genutzt werden, fristeten sie dort lange 
ein Schattendasein. Nicht zu Unrecht wurde das haushaltsrechtliche Institut bis
weilen als „Stiefkind des Haushaltsrechts“14 bezeichnet. Auf dieses Schattendasein 
ist es zurückzuführen, dass sich zu Sondervermögen noch immer kein einheitliches 
Begriffsverständnis herausgebildet hat und Abgrenzungsschwierigkeiten zu ande

9 Bajohr, Grundriss Staatliche Finanzpolitik, S. 205; ähnlich BRH, Bericht v. 25. 8.2023, 
Gz.: I 2–0002060, S. 1, 6, 11; Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 42. EL, Juni 2007, 
§ 26 BHO Rn. 1; Schemmel/Borell, Verfassungsgrenzen für Steuerstaat und Staatshaushalt, 
S. 181.

10 Hering, Die Kreditfinanzierung des Bundes über Nebenhaushalte, S. 145.
11 Hierzu und zum Folgenden BRH, Bericht v. 25. 8. 2023, Gz.: I 2–0002060, S. 15 ff., 

berücksichtigt wurden dabei nur solche Sondervermögen mit einem Volumen von mehr als 
1 Mrd. Euro.

12 BVerfG, Beschl. v. 22. 11. 2022, 2 BvF 1/22 [eA], BVerfGE 164, 1 ff.; auf Landesebene 
HessStGH, Urt. v. 27. 10. 2021, P.St. 2783 u. a., NVwZ 2022, 147 ff.; VerfGH Rh.-Pf., Urt. v. 
1. 4.2022, VGH N 7/21; LVerfG M-V, Urt. v. 24. 11.2022, LVerfG 2/21, NVwZ‐RR 2023, 
345 ff.

13 BVerfG, Urt. v. 15. 11. 2023, 2 BvF 1/22, NVwZ 2023, 1892 ff.
14 Vialon, DÖV 1951, 113 (113).
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ren haushaltsrechtlichen Instituten auftreten. Auch über die Gründe und Voraus
setzungen ihrer Errichtung besteht weitgehend Uneinigkeit.

Die verstärkte Errichtung von Sondervermögen auf Bundes- wie auch auf Lan
desebene soll daher zum Anlass genommen werden, das haushaltsrechtliche Institut 
einer umfassenderen Untersuchung und kritischen Würdigung zu unterziehen.

B. Gang der Untersuchung

Gegenstand der Arbeit soll es sein, die Frage nach der grundsätzlichen Zuläs
sigkeit und Legitimation von Sondervermögen zu stellen und zu beantworten.

Hierfür soll in Kapitel 2 eine Bestimmung des Begriffs des Sondervermögens 
und seiner Merkmale vorgenommen werden, um den Gegenstand der Untersuchung 
zu umschreiben. Im Zuge dessen ist das Sondervermögen von anderen haushalts
rechtlichen Ausgliederungen abzugrenzen. Des Weiteren ist zu untersuchen, welche 
tragfähigen Gründe zur Errichtung von Sondervermögen vorgebracht werden 
können.

Im Anschluss wird in Kapitel 3 zu prüfen sein, inwiefern verfassungsrechtliche 
Haushaltsgrundsätze durch die Errichtung von Sondervermögen beeinträchtigt sind. 
Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf dem Saarland liegen, da dieses im 
Vergleich zum Bund und zu einem Großteil der übrigen Bundesländer eine ver
fassungsrechtliche Besonderheit hinsichtlich Sondervermögen aufweist. Im weite
ren Verlauf wird untersucht, ob und gegebenenfalls wie die Errichtung von Son
dervermögen und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen der Haushalts
grundsätze gerechtfertigt werden können.15

Sodann ist in Kapitel 4 zu ermitteln, warum Sondervermögen gerade in Krisen
zeiten zunehmende Bedeutung erlangen. Dann nämlich ist ein besonderes Phäno
men zu beobachten: Sondervermögen erhalten eigene Kreditermächtigungen oder 
Kreditermächtigungen werden vom Kernhaushalt in ein Sondervermögen „über
tragen“16. Nicht minder üblich ist es, Kreditmittel zunächst über den Kernhaushalt 
aufzunehmen und sodann in das Sondervermögen zu verschieben. Ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein solches Vorgehen mit den haushaltsverfassungs
rechtlichen Regelungen zur „Schuldenbremse“ in Einklang steht, wird ausführlich 
zu begutachten sein.

15 Maier-Bledjian, Sondervermögen des Bundes, S. 21.
16 Der Terminus des „Übertragens von Kreditermächtigungen“ hat sich in Literatur und 

Rechtsprechung etabliert. Tatsächlich werden rein buchmäßig, d.h. nicht werthaltig, Mittel an 
ein Sondervermögen zugeführt. Für Ausgaben des Sondervermögens müssen zu deren Fi
nanzierung grundsätzlich Kredite aufgenommen werden, soweit seine Einnahmen nicht zur 
Deckung seiner Ausgaben ausreichen.
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